
Versammlungsbegriff
nach dem VersG

Zusammenkunft Personenmehrheit (mind. 2
Personen; a.A.: 3)

Zweck: kollektive
Meinungsbildung/ -

äußerung
öffentlich

Es sollte bereits bei 2
Personen von einer

Versammlung
ausgegangen werden:
„in dubio pro libertate“

In öffentlicher Angelegenheit:
Veranstaltungen, die ganz oder

überwiegend der Unterhaltung dienen,
sind keine Versammlungen

(Sportveranstaltungen, Love-,
Fuckparade)

Versammlung darf nicht auf
überschaubaren Personenkreis
beschränkt sein (vgl. aber § 6

VersG)

Letztlich sollten aber auch nicht-
öffentliche Versammlungen vom VersG

geschützt werden (erst-recht-Arg.)

In geschlossenem
Raum/unter freiem

Himmel

Entscheidend für
2./3. Abschnitt des

VersG.

„unter freiem Himmel“:
optisch und akustisch

ungehindert
wahrnehmbar

Beachte:
Das VersG ist nur im Rahmen der Abwehr sog.
„versammlungsspezifischer Gefahren“ anwendbar, also
dann nicht, wenn die Gefahrenlage typischerweise auch
ohne das Vorliegen einer Versammlung eintreten würde
(brennendes Gebäude; „Busengrapscher“ usw.)
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